
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schönau 
 

für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 
 

vom 06.05.2004 
 

 

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl.S. 153) mit späteren 

Änderungen folgende Haushaltssatzung beschlossen, die mit Schreiben der Kreisverwaltung Südwestpfalz vom 26.04.2004 genehmigt 

worden ist und hiermit öffentlich bekanntgemacht wird. 

 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004  2005 

 EUR EUR 

wird im Verwaltungshaushalt  

     in der Einnahme auf 239.120 233.890 

     in der Ausgabe auf 307.330 287.590 

     Fehlbedarf: 68.210 53.700 

 

 

im Vermögenshaushalt  

     in der Einnahme auf 62.490 135.190 

     in der Ausgabe auf 62.490 135.190 

 

festgesetzt. 
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§ 2 
 

Es wird festgesetzt 2004 2005 

1.  der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.550,-- EUR 70.000,-- EUR 

     hiervon genehmigt: 1.550,-- EUR 70.000,-- EUR 

2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf -,-- EUR 150.000,-- EUR 

     hiervon genehmigt: -,-- EUR 40.000,-- EUR 

 

 

§ 3 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für 

das Haushaltsjahr  2004  2005 

wie folgt festgesetzt:  

1. Grundsteuer 

   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

      (Grundsteuer A) 290 v.H.  290 v.H. 

   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H.  340 v.H. 

 

2. Gewerbesteuer 360 v.H.  360 v.H. 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

 

§ 4 

 

Die Beiträge für die Herstellung und Unterhaltung von 

Feld- und Waldwegen nach § 11 Kommunalabgabengesetz 

werden für die Haushaltsjahre  2004  2005 

wie folgt festgesetzt:                        7,-- EUR/ha  7,-- EUR/ha 

 

 

Schönau, den 06.05.2004 

 

 

 

(Boeck) 

Ortsbürgermeister 

 


